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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbung-
treibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift des Verlages zum Zwecke 
der Verbreitung.
 
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
abschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner 
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit dem Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wurde. Wurden konkrete Veröffentlichungstermine 
vereinbart, sind diese auch verbindlich. 

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der 
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen abzurufen. Wenn damit eine höhere Rabattgruppe erreicht wird, er-
folgt eine entsprechende Gutschrift über die Rabattdifferenz.
 
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, 
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unter-
schied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf 
höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. Hat der Auftraggeber mit dem 
Verlag eine Festplatzierung vereinbart, ist der Verlag berechtigt, den Anzeigenpreis auch 
dann in voller Höhe zu berechnen, wenn der Auftrag aus Gründen nicht erfüllt werden 
kann, die der Auftraggeber zu vertreten hat, und sich für die vereinbarte Platzierung 
kein anderweitiger Abnehmer gefunden hat. 

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis 
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
 
6. Aufträge für Anzeigen und Beilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimm-
ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem 
Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf 
diese Weise nicht auszuführen ist. Platzierungszusagen beschränken sich auf die An-
gaben der Preisliste. Rubrizierte Anzeigen können nur in den vom Verlag angebotenen 
Rubriken platziert werden.
 
7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar 
sind, werden vom Verlag mit dem Wort »Anzeige« deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge oder auch einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Ver-
lages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für 
Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder bei Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Bei-
lage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung den 
Eindruck erwecken, Bestandteil der Zeitung zu sein, oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.
 
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen 
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder be-
schädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewähr- 
leistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.
 
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf eine einwandfreie Ersatzanzeige. 
Ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung in angemessener Höhe oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Schadenersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragsbestätigung – 
ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug 
sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betref-
fende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Verlages, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen. 
Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet  der Verlag darüber hin-
aus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 
gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den 
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.
 
1 1. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Ver-
lag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung 
des Probeabzuges gesetzten Frist bzw. bis Redaktionsschluss mitgeteilt werden. Bei 
der verlagsseitig kostenfrei angebotenen Erstellung von Online-Werbemitteln gilt die 
Leistung mit der Übermittlung des zweiten Korrekturabzugs, spätestens aber nach In-
anspruchnahme von zwei Grafikerstunden als erfüllt.
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12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzei-
ge übliche tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, mög-
lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist in-
nerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vor-
auszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der 
Preisliste gewährt. 

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 8,5 % p.a. sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art 
und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder voll-
ständige Belegnummern geliefert.  Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt 
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentli-
chung und Verbreitung der Anzeige. 

16. Kosten für die Anfertigung und Neugestaltung von Druckunterlagen und Zeichnun-
gen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderun-
gen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein 
Anspruch auf Preisminderung nicht hergeleitet werden. 

18. Rubrizierte Anzeigen werden für gewerbliche Inserenten nicht veröffentlicht. 

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zu-
rückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftra-
ges. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. 

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 
Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder bei im Ausland ansässigen Auf-
traggebern ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verla-
ges nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt aus dem Geltungsbereich der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verlegt, ist 
als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. 

21. Datenschutz: Gemäß § 26 Bundesdatenschutzgesetz wird darauf hingewiesen, dass im 
Rahmen der Geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung beim Verlag oder bei einem vom Verlag beauftrag-
ten Unternehmen gespeichert werden. 

22. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen oder eine Bedingung des Vertragsverhält-
nisses zwischen dem Verlag und dem Inserenten unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bedingungen des Vertragsverhältnisses nicht berührt. Die unwirksame Be-
dingung ist durch eine wirksame Bedingung zu ersetzen, welche sich nach verständiger 
Würdigung des Gesamtzusammenhangs und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen ergeben 
sollte. 

23. Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden in deren Namen und auf deren Rech-
nung angenommen. Die Werbungmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich mit 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preis-
liste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auftrag-
geber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. 

24. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages gelten sinngemäß auch für Auf-
träge über Beikleber, Beihefter, Beilagen und technische Sonderausführungen. Jeder Auf-
trag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechtsverbindlich. 

25. Kommt ein bestätigter und von Werbetreibenden oder deren Werbemittlern gebuch-
ter Anzeigen-, Beilagen- oder Beihefter-Auftrag aus Gründen, die der Auftraggeber zu ver-
antworten hat, nicht zustande, behält sich der Verlag eine Stornierungsgebühr in Höhe 
von 25 % des Netto-Auftragswertes vor. Wird ein Anzeigenauftrag, der auf eine besondere 
Platzierung im Heft gerichtet ist, durch den Auftraggeber gekündigt, behält sich der Verlag 
das Recht vor, die stornierten Anzeigen in voller Höhe zu berechnen, wenn sich für die 
vereinbarte Platzierung kein anderweitiger Auftraggeber gefunden hat. 



Ansprechpartner.

MARKUS SCHMIDTKE
Leitung Anzeigenverkauf
     0611 973 26-24
     schmidtke@iz.de

CLAUDIA EMRICH
Disposition, Mediaberatung 
    0611 973 26-13
    emrich@iz.de

MARTINA WALKER
Leitung Anzeigenverkauf 
Stellenmärkte 
     0611 973 26-64
     walker@iz.de

SASKIA THAU
Mediaberatung Stellenmärkte 
     0611 973 26-43
     thau@iz.de

THOMAS BUHLMANN
Mediaberatung 
     0611 973 26-26
     buhlmann@iz.de

KARSTEN FRANKE
Mediaberatung 
     0611 973 26-21
     franke@iz.de

JÖRN ASMUSSEN 
Mediaberatung 
     0611  973 26-22
     asmussen@iz.de



5Eine Beteiligung der

IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 3420 / 65024 Wiesbaden
Luisenstraße 24 / 65185 Wiesbaden
     0611 973 26 - 0
     0611 973 26 - 31
     anzeigen@iz.de
     www.iz.de 

BANKVERBINDUNGEN:  
Nassauische Sparkasse, Wiesbaden
IBAN DE36 5105 0015 0189 0265 28
SWIFT-BIC: NASSDE 55 XXX

Commerzbank AG, Wiesbaden
IBAN DE36 5108 0060 0129 9888 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF 510

ERSCHEINUNGSWEISE:  
wöchentlich donnerstags

ANZEIGENSCHLUSS:  
6 Werktage vor Erscheinen

Verlagsdaten.


